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Das Bundesgericht ordnet an, dass die Grenzwerte der Lärm-
schutz-Verordnung bei sämtlichen Fenstern lärmempfindlicher 
Räume einzuhalten sind. Die so genannte Lüftungsfenster-Praxis, 
die den Lärm nur am geringsten belasteten Fenster beurteilt und 
die von vielen Kantonen praktiziert wurde, ist nicht bundesgesetz- 
konform. Die Lausanner Richter stützen mit ihrem Urteil den 
Aargauer Vollzug im Bereich «Bauen im Lärm».

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz 
hat der Bund den Gemeinden und Kan
tonen ein Instrument zur Verfügung 
gestellt, um die Siedlungsentwicklung 
nach innen voranzutreiben. Dies führt 
dazu, dass vor allem zentrumsnahe, 
gut erschlossene, aber halt auch häu
fig mit Lärm vorbelastete Gebiete in 
den Fokus von Planern und Architek
ten rücken. Dabei gilt es eine Inter
essenabwägung durchzuführen zwi
schen den raumplanerischen Bedürf
nissen der inneren Verdichtung mit der 
Schaffung von neuem Wohnraum auf 
der einen Seite und des Gesundheits
schutzes bzw. des Ruhebedürfnisses 
zukünftiger Bewohner auf der ande
ren Seite. 

Verdichtung und Lärmschutz –  
ein mögliches Dilemma
Als lärmrechtliches Instrument im Bau
bewilligungsverfahren dienen die in 
Artikel 31 der LärmschutzVerordnung 
(LSV) umschriebenen Handlungsan
leitungen. 
 

Neubauten in lärmbelasteten Gebieten 
dürfen also nur dann ohne lärmrecht
liche Auflagen bewilligt werden, wenn 
die Immissionsgrenzwerte der LSV 
eingehalten werden können. In vielen 
Fällen – vor allem entlang hoch belas
teter Strassen oder Eisenbahnanlagen 
– können diese Anforderungen aber 
nicht umgesetzt werden. Dort sind Pla
ner und Architekten gefordert, mög
lichst lärmgerechte Grundrisse zu kon
zipieren. Natürlich ist dies aufgrund 
von verschiedenen Parametern wie 
der Ausrichtung, der Besonnung, der 
Form oder der Lage der Bauparzelle 
nicht immer möglich. Für diese Fälle 
können andere, lärmabschirmende 
Massnahmen in Erwägung gezogen 
werden. 

Lüftungsfenster-Praxis
Bei einem Baugesuch in einem lärm
belasteten Gebiet stellt sich die Fra
ge, wo genau der Lärm eigentlich be
urteilt werden muss. Soll als Immis
sionsort das jeweils höchstbelastete 
Fenster eines lärmempfindlichen Rau

mes gewählt werden oder das am we
nigsten belastete? Viele Kantone ha
ben sich in Ihrem Vollzug für die zwei
te Möglichkeit, das am wenigsten mit 
Lärm belastete Fenster – das so ge
nannte Lüftungsfenster –, entschieden. 
Konkret wurde darum im Baubewilli
gungsverfahren kontrolliert, ob min
destens ein Fenster unterhalb der Im
missionsgrenzwerte belastet ist. War 
dies der Fall, so konnte die Baubewil
ligung erteilt werden, notabene ohne 
kantonale Zustimmung und ohne lärm
rechtliche Auflagen. Diese Art des 
Lärmvollzugs scheint auf einen ers
ten Blick sehr unbürokratisch und ziel
führend zu sein. Auf den zweiten Blick 
erkennt man aber den grossen Nach
teil, dass mit der Einhaltung der Lüf
tungsfensterBedingungen eine Bau
bewilligung in jedem Fall erteilt wer
den musste – und zwar auch dann, 
wenn der Gebäudegrundriss alles an
dere als lärmoptimiert gestaltet wurde 
und einer qualitativ hochstehenden 
Verdichtung nach innen zuwiderläuft.

Bundesgericht  
gegen Lüftungsfenster-Praxis
Am 16. März 2016 hat sich das Bun
desgericht zum ersten Mal mit der 
Frage auseinandergesetzt, ob die Lüf
tungsfensterPraxis bundesgesetzkon
form ist oder nicht. 
In ihrer Diskussion haben sich die 
Bundesrichter der drei Landesspra
chen Deutsch, Französisch und Italie
nisch bedient und zuerst über den Ort 
nachgedacht, an welchem die Lärm
immissionen nach LSV eigentlich zu 
bestimmen sind. Die Interpretation des 
entsprechenden Art. 39 LSV ist näm
lich je nach verwendeter Sprache nicht 
eindeutig:

 h «al centro delle finestre aperte dei 
locali sensibili al rumore», 
 h «in der Mitte der offenen Fenster 
lärmempfindlicher Räume»,
 h «au milieu de la fenêtre ouverte des 
locaux à usage sensible au bruit».

Heiko Loretan | Abteilung für Umwelt | 062 835 33 60

Bauen im Lärm:  
Bundesgericht stützt den Aargauer Vollzug

Art. 31  Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten
1 Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, so dürfen Neubauten und wesentliche 
Änderungen von Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen nur bewilligt werden, 
wenn diese Werte eingehalten werden können:
 a  durch die Anordnung der lärmempfindlichen Räume auf der dem Lärm abge-

wandten Seite des Gebäudes; oder
 b  durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude gegen Lärm 

abschirmen.22

2 Können die Immissionsgrenzwerte durch Massnahmen nach Absatz 1 nicht eingehal-
ten werden, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn an der Errichtung des 
Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt.
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möglichst sämtliche Fenster vor über
mässigem Lärm zu schützen. Bei den
jenigen lärmempfindlichen Räumen, 
bei denen dies nicht realisiert werden 
kann, ist nach Möglichkeit eine lärm
abgewandte Belüftungsmöglichkeit zu 
realisieren. Zudem zeichnet sich eine 
lärmgerechte Grundrissgestaltung da
durch aus, dass die einzelnen Wohn
einheiten über einen lärmgeschützten 
Aussenbereich verfügen. Sind also die 
Immissionsgrenzwerte überschritten 
und alle zumutbaren Massnahmen 
umgesetzt, hat die Gemeinde eine In
teressenabwägung zwischen den In
teressen des Lärmschutzes (Schutz der 
Bevölkerung vor übermässiger Lärm
belastung und deren gesundheitlichen 
Auswirkungen) und den Interessen an 
der Errichtung des Gebäudes (raum
planerische, grundeigentümerspezifi
sche und weitere Interessen) vorzu
nehmen. Kommt die Gemeinde zum 
Schluss, dass die Interessen an der 
Errichtung des Gebäudes die Interes
sen des Lärmschutzes überwiegen, so 
hat sie einen entsprechenden Antrag 
zur kantonalen Zustimmung zu stel
len. Die Abteilung für Umwelt über
prüft, ob die oben aufgeführten Krite
rien erfüllt sind und ob tatsächlich 
überwiegende Interessen vorhanden 
sind. Ist dies der Fall, wird dem Bau
gesuch unter Auflagen – zum Beispiel 
einer verbesserten Schalldämmung – 
zugestimmt.
Es ist deshalb ratsam, bei heraus
fordernden Lärmsituationen frühzei
tig mit der kantonalen Behörde Rück
sprache zu halten.
Mögliche Gründe für Ausnahmen sind:

 h Schliessen von Baulücken
 h optimale Nutzung des bestehenden 
Baulands
 h verdichtete Bauweise
 h vollständige Ausnutzung bestehen
der Gebäude
 h das Erhalten bestehender, wertvol
ler Bausubstanz
 h Wiederaufbau zerstörter Gebäude
 h Schutz des Ortsbildes
 h öffentlich genutztes Gebäude

Das hier beschriebene Vorgehen wur
de im Kanton Aargau auch schon vor 
dem Bundesgerichtsentscheid zur Lüf
tungsfensterPraxis angewandt. Das 
Bundesgericht hat am 16. März 2016 
in diesem Punkt den Aargauer Voll
zug vollumfänglich gestützt.

massiv zuwiderlaufen würde. Zudem 
lasse die LSV in ihrer Ausnahmerege
lung ja zu, dass trotz überschrittener 
Immissionsgrenz werte gebaut werden 
dürfe. Die Voraussetzungen dazu seien 
in Art. 31 LSV ziemlich genau umschrie
ben. Die innere Verdichtung werde 
durch die LSV ja nicht verunmöglicht, 
sondern im Gegenteil qualitativ auf
gewertet. 
Aus diesen Gründen sprach sich das 
Gremium schliesslich gegen die Lüf
tungsfensterPraxis aus. 

Bauen im Lärm – der Vollzug  
im Kanton Aargau
Um dem raumplanerischen Anliegen 
einer hochwertigen Siedlungsentwick
lung nach innen Rechnung zu tragen, 
kann bei einem Baugesuch trotz über
schrittener Immissionsgrenzwerte eine 
Ausnahmebewilligung erteilt werden. 
Bedingung hierfür ist, dass die Ein
haltung der Grenzwerte nicht in städ
tebaulich befriedigender Weise er
reicht werden kann, dass aber mittels 
lärmoptimierter Lüftungsmöglichkei
ten (Lüftungsfenster) und allfälliger 
weiterer Massnahmen ein angemes
sener Wohnkomfort sichergestellt 
wird. Eine solche Ausnahmebewilli
gung wird im Kanton Aargau durch 
die Abteilung für Umwelt (AfU) er
teilt. 
Sind bei einem Bauprojekt die Im
missionsgrenzwerte nicht eingehal
ten, so müssen alle zumutbaren Lärm
schutzmassnahmen wie Gebäudean
ordnung, Gebäudeform, Grundrissge
staltung usw. ergriffen werden, um 

Die sprachlichen Verschiedenheiten 
(Plural / Singular) in der Formulierung 
bzw. Übersetzung von Art. 39 LSV er
lauben keine eindeutige Zuordnung 
des Bestimmungsortes. Tendiert die 
französische Version eher auf eine Be
stimmung an einem einzigen Fenster, 
sprechen sich die anderen zwei Versio
nen eher dafür aus, den Lärm in 
sämtlichen Fenstern zu beurteilen. 
Ein wesentlicher Teil der Bundesge
richtsverhandlung drehte sich um die 
Abwägung der Interessen des Lärm 
bzw. Gesundheitsschutzes der Bevöl
kerung sowie denjenigen der Raum
planung auf innere Verdichtung im 
Siedlungsgebiet. Die Bundesrichter 
haben richtig erkannt, dass die Nach
frage nach freiem Wohnraum in den 
letzten Jahren stetig gestiegen ist. Um 
einen haushälterischen Umgang mit 
der Ressource Boden zu gewährleis
ten, hat das neue Raumplanungsge
setz die Voraussetzungen geschaffen, 
das Siedlungsgebiet vermehrt nach 
innen zu verdichten. Darum waren 
auch einige Bundesrichter der An
sicht, dass diese Interessen des relativ 
neuen Raumplanungsgesetzes (1. Mai 
2014) höher zu gewichten seien als 
diejenigen der 27 Jahre älteren Lärm
schutzVerordnung (1. April 1987). Ei
nige der Richter wiederum gaben zu 
bedenken, dass eine lärmtechnisch un
genügende Verdichtung nach innen 
aber auch einen qualitativ minder
wertigen Wohnraum schaffen würde 
und zudem den im Umweltschutzge
setz festgehaltenen Interessen des Ge
sundheitsschutzes der Bevölkerung 
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Abbildung 6.3 Anordnung 
von lärmempfindlichen Räumen

Sind bei einem Bauprojekt die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten,  
ist eine lärmgerechte Grundrissgestaltung wichtig. Die lärmempfindlichen 
Räume sind hier auf der strassenabgewandten Seite angeordnet. Quelle: AfU
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